
Grosskundgebung für Kavalleri e und Armee

Die Petition erreichte 432 430 Unterschriften

Auftakt zur Raumplanung

Am Mittwoch ist im Bundeshaus die Petition für die Erhal tung des Pferdes in dei
Armee eingereicht worden. Die Petition erreichte bis am 9. Mai abends die Re-
kurdzahl von 432 430 (Freiburg: 26 573) Unterschriften, die umso mehr ins Gewicht
fallen , als sie auch in der Rekordzeit von nur dreieinhalb Wochen gesammelt wur-
den. Es darf also von einer echten Kundgebung aus dem Volk gesprochen werden
Zu einer Kundgebung wurde auch die Uebergabe der Petition: Angeführt von dei
Bereitermusik marschierten Delegationen der kantonalen und regionalen Kaval-
lerieverbände und der Kavallerievereine in der Stärke von gegen drei Schwadro-
nen hoch zu Pferd und mit über 150 Standarten auf dem Bundesplatz auf — die
Unterschriftenbogen auf einem Vierspänner in der Mitte.

-g. Die Petition richtet sich an die
Bundesversammlung, dessen General-
sekretariat die Unterschriftenbogen
denn auch entgegennahm. Die Petition
wurde am 27. März lanciert, sofort nach
der Veröffentlichung der bundesrätli-
chen Botschaft über die Auflösung der
Kavallerie und ihre Ueberführung in
Panzergrenadierkompagnien. Die Peti-
tion stellt an die Bundesversammlung
zwei Begehren :

— von Massnahmen Abstand zu neh-
men, welche einen weitern Rückgang

Kritik an Rektorenwahl
der Universität Basel

(SDA) In der neuesten Nummer des
«Kolibri », des offiziellen Organs der
Studentenschaft Basel , wird lebhafte
Kritik an der Wahl von Professor Dr.
Hans Ulrich Zollinger zum «Rector de-
signatus» der Universität Basel durch
die Regenz geübt.

Die Studenten, Assistenten, Privat-
dozenten und ausserordentlichen Pro-
fessoren hätten sich auf eine Prioritä-
tenliste mit Professor Dr. Heinrich Ott
von der Theologischen Fakultät an dei
Spitze geeinigt , «doch hinter den Ku-
lissen wurde intensiv intrigiert»; die
Ordinarien, welche etwa zwei Fünftel
der Regenz stellten , hätten sich zu die-
sem Vorschlag nicht offen geäussert.

Das Resultat von 26 Stimmen für Pro-
fessor Zollinger gegen 23 Stimmen füi
Professor Ott sei offensichtlich «ein
Schock für das Rektorat und die Ordi-
narien» gewesen. Professor Zollinger sei
bekannt als harter Mann und vom der-
zeitigen Rektor als «ein rauher Zür-
cher» bezeichnet worden. Der Vorstand
der Studentenschaft wolle nicht ver-
fehlen , Professor Zollinger mit einem
herzlichen «viel Feind , viel Ehr» zu
seiner bemerkenswerten Wahl zu gratu-
lieren.

VSS verurteilt Massnahmen h.

der Waadtländer Regierung zii
ch

(SDA.) Der Vorstand des Verbandes JJ (
der Schweizerischen Studentenschaften d(
(VSS) verurteilt aufs schärfste die Ver- 29
Ordnung des Regierungsrates des Kan- ^l
tons Waadt , nach der Schüler, die kri- ge
tische Flugblätteer über die Schulen w
verteilen, unverzüglich verhaftet wer-
den können. Diese Verordnung verletzt F.
nach Meinung des VSS «auf extreme
Weise die elementarsten demokrati-
schen Grundrechte, wie das Recht auf w.

die freie Meinungsäusserung. Sie ist zu di
verstehen als ein Teil einer breit ange- dr
legten Kampagne gegen jeg liche Form h<
von Kritik an der bestehenden Gesell- di

schaftsordnung, die gleichzeitig durch Bi
Entlassungen und Ausschlüsse Lehiiin- di
ge, Arbeiter und Studenten trifft» . rn

Diese Methoden zeigten, dass die Jt
herrschenden Kreise auch in der nc
Schweiz bestrebt seien, den Volkswil- ne
len , wenn er unbequem werde, durch ni
autoritäre Massnahmen zu beugen. Der zu
Vorstand des VSS sichere den Waadt- E;
länder Schülern im Kampf gegen diese 19
«Repressionsmassnahmen» seine volle al
Unterstützung zu und fordere vom Re- ne
gierungsrat des Kantons Waadt die so- Gi
fertige Aufhebung der Verordnung, Ol
heisst es in einem am Mittwoch ver- M
breiteten Communique. m

Gemeindeversammlung von Laupen

des schweizerischen Pferdebestan-
des zur Folge hätten und

— den heutigen Stand von 18 beritte-
nen Dragoner-Schwadronen aufrecht
zu erhalten.

Will die Kavallerie erhalten , ist abei
auch genährt von Befürchtungen, nach
der Auflösung der Kavallerie würde als
zweiter Schritt der Abbau der Train-
formationen folgen. So gelang es dem
Petitionskomitee, nicht nur die Kaval-
lerie- und Reitvereine, auch alle mit
dem Pferd verbundenen und an ihm
interessierten Organisationen und Be-
rufsgruppen zu aktiven Trägern der Pe-
titionsbewegung zu machen. Wie an ei-
ner Pressekonferenz mitgeteilt wurde,
zeichnete sich schon in der ersten Wo-
che der Unterschriftensammlung ein
Grosserfolg ab: Die Erstauflage der Pe-
titionsbogen musste in doppelter Höhe
nachgedruckt werden, sodass 20 00C
Bogen in Umlauf kamen und sich alle
Landesgegenden und Bevölkerungs-
schichten an dieser «nationalen Sym-
pathiekundgebung für Pferd , Kavalle-

(w.-st.) Mit Zirkular vom 19. Apn
hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepar-
tement die Vertreter der kantonaler
Regierungen zu einer kurzen Tagung
ins Bundeshaus nach Bern geladen . Die
Tagung, an der sämtliche Kantone ver-
treten waren, fand am 5. Mai statt. Sie
stand unter dem Vorsitz von Bundesra
Dr. K. Furgler.

Worum es ging

In ihrer Märzsession haben die eid-
genössischen Kammern den Bundesbe-
schluss über dringliche Massnahmer
auf dem Gebiete der Raumplanung be-
schlossen. Der Bundesbeschluss, der da;
Datum des 17. März 1972 trägt , ist sofori
in Kraft getreten und gilt , unter Vorbe-
halt des fakultativen Referendums, bi:
zum 31. Dezember 1975. Dem dringli-
chen Bundesbeschluss ist ausserordent-
lich rasch die Vollziehungsverordnunf
des Bundesrates gefolgt. Sie datiert vorr
29. März 1972. Die Delegierten sollter
über die Grundlagen, das weitere Vor-
gehen und ihre Pflichten orientiert
werden.

Fast eine Beschwörung

Mit fast beschwörenden Worter
wandte sich Bundesrat Dr. Furgler ar
die Anwesenden und ersuchte sie ein-
dringlich, in den Kantonen unverzüg-
lich alles ins Werk zu setzen, um die
dringlichen Bestimmungen in ganzei
Breite und mit voller Konsequen;
durchzusetzen. Hiebei war zu verneh-
men, dass der neue Vorsteher des Eidg
Justiz- und Polizeidepartements hofft
noch diesen Monat den Entwurf zu ei-
nem Bundesgesetz über die Raumpla-
nung samt Botschaft den beiden Räter
zu unterbreiten. Ein Vorentwurf dei
Expertenkommission liegt seit Oktobei
1971 vor. Mit einigem Erstaunen wai
allerdings anderseits zu vernehmen, das
neue Bundesgesetz über den Schutz dei
Gewässer gegen Verunreinigung vom 8
Oktober 1971 werde erst in einigen
Monaten in Rechtskraft treten. Allge-
mein war man der Auffassung gewesen.

denn es ist vorauszusehen , dass nich
wenige Bestimmungen Anlass zi
grundsätzlichen Diskussionen geber
werden, wie etwa die Vorschrift , das:
im Interesse planerischer Massnahmer
die Enteignung zulässig ist. Vermutlicl
wird auch die Abschöpfung von Mehr-
werten , die aus Planungsmassnahmer
entstehen , nicht ohne Widerspruch blei-
ben.

Der dringliche Bundesbeschluss be-
zweckt nun, die Zeit zwischen heut(
und dem Inkrafttreten des Raumpla-
nungsgesetzes zu überbrücken, da sons
ein gefährliches Vakuum bestünde
Auch der nicht allzu grosse Freunc
überbordender Planungstätigkeit wirc
eingestehen müssen, dass mit dem Be-

rie und Armee» beteiligten. Die breit«
Streuung wird auch durch Zuschrifter
belegt. Das Komitee hatte sich 200 001
Unterschriften als Ziel gesetzt , 1000 pn
Kavallerieverein — über 432 000 konn-
ten nun eingereicht werden.

Diese eindrückliche Kundgebung, dii
die Verbundenheit weitester Volkskrcisc
mit der Kavallerie unter Beweis stellt
hat zweifelsohne eine neue Situation ge-
schaffen. Am nächsten Montag wird di(
Militärkommission des Nationalrates ii
Biere sich an die Beratung der bundes-
rätlichen Botschaft auf Abschaffung dei
Kavallerie machen.

Die Demonstration der Kampfkraf

kanntwerden des dringlichen Bundes-
beschlusses viele Leute gereizt werden
noch in letzter Minute das unter Dacl
und Fach zu bringen , was vermögens-
rechtlich von Interesse ist oder anderer
persönlichen Intentionen frommt. Mar
fürchtet in Bern namentlich, dass in
letzten Moment eine auf weitere «Zer-
siedelung» gerichtete Welle ins Roller
kommt und Landstriche, Ortsbilder une
Kulturdenkmäler unwiederbringlicl
zerstört werden.

Vorsorgliche Massnahmen

Der dringliche Bundesbeschluss ver-
pflichtet die Kantone — das sind ir
der Sache vorab die kantonalen Regie-
rungen — vorsorgliche Massnahmen zi
treffen durch den Erlass entsprechen-
der Pläne und Vorschriften. Diese Mass-
nahmen sollen namentlich zum Gegen-
stand haben die Abgrenzung vor
Schutzgebieten betreffend:

einer Kavallerieschwadron und ein(
Panzergrenadier-Kp soll ihr die Stel-
lungnahme erleichtern. Auch wenn dei
Vergleich sehr eindeutig ausfallen une
die Kavallerie als von der Entwicklung
überholt erwiesen würde, werden di<
Eidgenössischen Räte die 432 430 Peti-
tionsunterschriften kaum überseher
können. Der Bundesbeschluss zur Ab-
änderung der Truppenordnung zui
Neugestaltung der Mechanisierung une
Leichten Truppen untersteht zwar den
Referendum nicht und der letzte Ent-
scheid liegt so bei der Bundesversamm-
lung — eine Volkskundgebung von die-
ser Eindeutigkeit aber behält auch sc
ihr Gewicht. Umso mehr, da sie auch al:
Kundgebung für die Armee — in dei
heutigen Zeit der Befehdung besonder:
erfreulich und für die Volksstimmunj
aufschlussreich — gewertet werder
muss.

Fluss- und Seeufer;
Landschaften von besonderer Schön-
heit und Eigenart;
Ortsbilder, geschichtliche Stätten so-
wie Natur- und Kulturdenkmale:
von nationaler und regionaler Be-
deutung;
Erholungsräume in der näheren une
weiteren Umgebung von Siedlungen
Gebiete, deren Gefährdung durcl
Naturgewalten bekannt ist.das Gewasserschutzgesetz werde auf Naturgewalten bekannt ist.

den 1 Juni 1972 in Kraft gesetzt wer- ueberdies können die kantonalen Re-
den Dies war denn auch von hoher gierungen für weitere Gebiete, die vor-
amtlicher Stelle aus erklart worden, als aussichtiich nicht zur ßesiedelung be-
am 8. und 9 März dieses Jahres die in stimmt sind (zukünftige Landwirt-
Umwelt- und Gewasserschutzfragen zu- schaftszonen) oder deren vorzeitig(
standigen kantonalen Fachstellen in xj eberbauung die Raumplanung ungün-
Bern mit dem Eidg. Amt für Umwelt- stig beeinflussen könnt einschränken-
schütz drei wichtige Vollziehungsver- de Bestimmungen aufstellen.
Ordnungen zum Gewasserschutzgesetz Mit der Einführung der provisori.
berieten. Es wurde damals allerdings schen Schutzzonen werden ^ehr ode)
deutlich , dass sich das Eidg. Amt für weniger weite Landstriche bis zun
Umweltschutz m grosster Zeitnot be- Wirksamwerden des Raumplanungsge-
fand und dass diese den Vollziehungs- setzes eingefroren werden. Es ist ziVerordnungen wenigstens einer nicht hoff dass die kantonalen Regierun.
gerade zuträglich gewesen war Bezug- gen von der gewaltigen Machtfüf le _,
lieh der vorsorglichen Raump anungs- ihnen der Bund anvert ,-aut, weisen Ge-
massnahmen ist das baldige Inkrafttre- Drauch machen werden und d j
ten des Gewasserschutzgesetzes darum übereifrigen Planern denjenigen Weivon besonderer Bedeutung, weil dieses weisen werden , der politisch und wirtGesetz mehrere wichtige Bestimmun- schaftlich tragbar ist. Es kann nichgen enthalt die geeignet sind die Kan- al]e was vom Institut für Qrt Rtone vom Erlass provisorischer Vor- gional- und Landesplanung an der ETFschritten und Plane zu entbinden. in zürich oder m anderen Gremien au
,„ , . . .  Kosten der Steuerzahler mit eher weni-
Was bezweckt der ger als mehr Erfol jedenfalls abe)
dringliche Bundesbeschluss? sehr theoretisch ausgebrütet wird, un-

Die Raumplanung auf Bundesebene besehen hingenommen werden . Es wär<
ist durch die Annahme von Art . 26 unverantwortlich, wenn bei der defini-
quater der Bundesverfassung durch tiven Einführung der eidgenössischer
Volk und Stände in die Wege geleitet Raumplanung in grossem Masse zu-
worden. Art. 26 quater bildet die ver- rückbuchstabiert werden musste. Pia-
fassungsrechtliche Grundlage für die nung und damit betraute Behörder
neue Bodenrechtsordnung, die sowohl würden an Glaubwürdigkeit stark ein-
kompetenzmässig als auch in ihrer büssen. Diese Gefahr ist aber akut
sachlichen Wirkung tief in Alther-- wenn in den nächsten Wochen und Mo-
gebrachtes und Gewohntes eingreifen naten nicht Mass gehalten wird,
wird. Das Bundesgesetz über die Raum- „ „ , . . „ , ,
Planung liegt als Entwurf des Bundes- Das Schicksal von Bauvorhaben

rates vor. Der Zweck der vorsorglichen Mas:
Die parlamentarische Beratung des nahmen ist auf das Einfrieren bestimn

Raumplanungsgesetzes wird aber er- ter Gebiete gerichtet. In den Schutzge
hebliche Zeit in Anspruch nehmen; bieten soll das Bauen provisorisch ge

Grossrat aus seiner Fraktion
ausgeschlossen

(SDA) Erstmals ist im Kanton Neuen-
burg ein Grossrat aus seiner Fraktion
ausgeschlossen worden , weil er sich aut
einer andern Liste an den Generalrats-
wahlen des Hauptorts beteiligt.

Die sozialdemokratische Fraktion in
Grossen Rat bedauert in einem Com-
munique, dass Jacques Meyrat sich au:
die Liste einer andern politischer
Gruppierung (Der Volksbewegung füi
den Umweltschutz) setzen liess. «Durcl
seine Handlungsweise hat er selbst au:
die Zugehörigkeit zur Fraktion der So-
zialdemokraten verzichtet , die ihn da-
mit in Zukunft als ausserparteiliche:
Ratsmitglied betrachtet.

Aus dem Bistum Lausanne,
Genf und Freiburg
Bischöfliches Vikariat Waadt

(Kipa) Bischofsvikar Raymonc
Schmidt, Bischofsvikar für den Kantoi
Waadt , hat Bischof Mamie ersucht, iht
von seinem Amt zu entbinden , damit ei
wieder einen Seelsorgsposten überneh-
men kann. Bischof Mamie hat dem Be-
gehren entsprochen. Bischofsvikai
Schmidt bleibt noch bis zum Herbst it
seinem Amt. Der Bischof und der Bi-

schofsrat danken dem Demissionär fü)

die seit über zwölf Jahren auf diesen
Posten geleistete Arbeit.

21. BEA mit Besucherrekord
(SDA) Die 21. bernische Ausstellung

für Gewerbe, Landwirtschaft, Industrie

und Handel (BEA) in Bern hat in dei

Zeit vom 29. April bis 9. Mai mit 258 93:

(Vorjahr: 236 000) Besuchern einet

neuen Rekord erzielt. Die nächste BEA

findet vom 5. bis 15. Mai 1973 statt.

stoppt werden: denn sonst kann da:

Ziel, der vorübergehende Schutz, ga:

nicht erreicht werden. Neue Bauten une

Anlagen sind aber zulässig, wenn sie

gewisse Voraussetzungen erfüllen. It

Gebieten , die aus Gründen des Land-

schaftsschutzes oder der Erhaltung voi

Erholungsräumen ausgeschieden werdet

dürfen nur land- und forstwirtschaftli-

che oder andere standortbedingte Bau

ten bewilligt werden. Weitere Bautei
können ausnahmsweise zugelassei

werden, wenn der Bauherr ein sachlicl

begründetes Bedürfnis nachweist une
kein öffentliches Interesse entgegen
steht. In diesen Gebieten können Ge-

meinden — und bei uns dann wohl aucl
die Oberämter — ohne Zustimmung de:
zuständigen kantonalen Behörde keim
Baubewilligungen mehr erteilen. Be

reits erteilte Baubewilligungen sollen wi
derrufen werden, wenn sie dem Schutz-
zweck widersprechen.

Aus dem Fahrplan

Die Pläne der provisorischen Schutz-
gebiete sind von den Kantonen bi:
spätestens Ende November 1972 be
kanntzugeben, worauf sie vom zustän-
digen eidgenössischen Departement ge
nehmigt werden. Die Pläne sind dam
bis spätestens Ende Februar 197:
öffentlich aufzulegen. Den Kantonen
namentlich jenen, die in der Planunj
rückständig sind, steht ein gerüttel
Mass von Arbeit bevor.

Der dringliche Bundesbeschluss une
die Vollziehungsverordnung hiezu se-
hen kein Planauflageverfahren mit Ein
Sprachemöglichkeiten vor. Die Pläne
werden mit der öffentlichen Auflage
rechtskräftig. Kommt der Stein vor de:
Planauflage ins Rollen, so können su-
perprovisorische Massnahmen getroffet
werden, und dies schon heute und mi
sofortiger Wirkung.

Feste Jahresentschädi-
gung für Genieinderäte
An der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 8. Mai genehmigten die 98 an-
wesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einstimmig die übersichtlich vor-
gelegte Verwaltungsrechnung pro 1971. Ueber den Ertragsüberschuss von etwas
mehr als Fr. 100 000.— soll erst an einer späteren Versammlung befunden werden
Dieser erfreuliche Abschluss ist ausschliesslich dem Mehrertrag bei den Steuerein-
gängen zu verdanken.

Die Gemeinde genehmigte ferner die
zweite Rate von 40 000.— des Ausrü-
stungskredites für das neue Sekundar-
schulhaus. Obschon sich hier keine Op-
ponenten zum Worte meldeten, zählte
man auffallend viele Gegenstimmen.
Da dieses Geschäft fälschlicherweise
als Nachtragskredit vorgelegt wurde,
musste man mit einer gewissen Oppo-
sition rechnen. Die erste Rate von
Fr. 30 000.— war jedoch seinerzeit mit
dem Budget 71 unter dem deutlichen
Hinweis genehmigt worden, dass der
endgültige Kredit mindestens das Dop-
pelte betragen werde. Als dann im
Herbst 71 die genauen Unterlagen be-
schafft waren, beschloss der Gemein-
derat aus taktischen Gründen, den Rest
nicht mehr über das sowieso defizitäre
Budget 72 zu nehmen. Er überliess die
Sache der Baukommission, die die Ge-

samtausrüstung überprüfen und danr
diesen nun genehmigten Restkredit an-
fordern musste. Für den Bau von wei-
teren WC-Anlagen und Kabinen im
Schwimmbad verlangte der Rat einen
Kredit von Fr. 53 000.—. Die Vorlage
war unbestritten, doch stimmten die
Anwesenden einem freisinnigen Vor-
schlag zu . den hierfür aus dem Klär-
anlagefonds zu entnehmenden Betrag
nicht innerhalb von zehn, sondern von
fünf Jahren zu ammortisieren. Det
Souverän stimmte abschliessend auch
dem neuen Entschädigungs- und Be-
soldungsreglement zu. Dieses ersetzt
dasjenige aus dem Jahre 1964 und tritt
rückwirkend auf den 1. Januar 1972 in
Kraft. Neben der teuerungsbedingten
Erhöhung der Sitzungsgelder (Gemein-
derat auf Fr. 20.—, Kommissionen aui
Fr. 12.—) bringt es erstmals für alle Ge-

Der schöne Türke und die naive Sekretärin
(SDA) Das Berner Strafamtsgericht Betruges freigesprochen. Hingegen er-

hat einen 30jährigen türkischen Staats- klärte es ihn wegen Diebstahls une
angehörigen von der Anschuldigung des Zechprellerei für schuldig und verur-

teilte ihn zu einer Strafe von 12 Mona-
ten Gefängnis unbedingt , abzüglich 2(

- , K. - ». . . .  , . T , Tage Untersuchungshaft. Das Gerich'
meinderate eine zusätzliche feste Jah- B 
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resentschadigung von Fr. 500.— (Prasi- . * 

Privatkiäeerin eine Entschädi-
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nd wahrend der Dauer von 10 Jah.
Frauenkomitee den ordentlichen Ge- 

ren dgs Landeg verwiesen wird.
meindekommissionen gleichgestellt. 

Von Deu tschland herkommend über-
' ' querte der angebliche Büroangestellte

T a np i Anfang dieses Jahres die Schweizei
Liaupen Grenze und traf kurze Zeit später ziem-

Vita-Parcouvs: Letzten Herbst began- lieh mittellos in Bern ein. In einem Cafe
nen Mitglieder des Turnvereins, der lernte der schöne Türke die Sekretärin
Männerriege und auch Schüler den W. kennen , erweckte ihr Mitleid une:
von der Gesundheitskommission pro- wurde bald danach in deren Wohnung
jektierten Vita-Parcours im Laupen- aufgenommen. Schon ein paar Tage
wald oberhalb des Schlosses herzurich- später gelang es ihm, von der naiv

ten. Wegen des gefrorenen Bodens handelnden Sekretärin ein Darlehen

konnten im Winter die Arbeiten nicht v°n 2000 Franken zu erhalten. Obwohl
fortgesetzt werden. Auch fehlten die er keine Arbeitsbewilligung hatte

neuen Hinweisetafeln, die erst im Früh- glaubte der Türke angeblich, dass er in
,^v.~ n;.,+,-of™ *r.,r, ,-ct o- ^u a* 

cn ,,»,,'1 einem Restaurant arbeiten könne.jähr eintrafen. Nun ist es aber so weit. einem nnwuidm aiuenen «.unue.

Am nächsten Samstag werden noch die
letzten Geräte und die Wegweiser mon-
tiert , so dass man den Parcours ab _ , , ,  „ „n
Sonntag, 14. Mai , wird benützen kön- f
nen. Die offizielle Einweihung findet _ . _
dann, verbunden mit einer geführten RGSGTV © QU PQuOr
Begehung, am Samstag, 27. Mai , statt. _ , ,

SL Golden Rose
Schwimmbad: Auf die neue Badesai- r» D *J

son hin war die ordentliche Revision «Vaamay H O m a n Ü»

des Bassins fällig. Die entsprechenden Zwei Qua |itätsweine aus der
Arbeiten beanspruchten aber mehr Zeit
als vorgesehen. Das Bad kann deshalb \*i«!r>K«r»/4ln»i ». r^u.-;,-.«
nicht wie ursprünglich vorgesehen am Weinhandlung Gehring,

13. Mai, sondern erst eine Woche später Flamatt Tel. 031/94 0213
am Pfingst-Samstag, 20. Mai, eröffnet l 1203 J
werden. S.L. ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦̂

Da die Sekretärin äusserst nachlasse
gehandelt hatte und über Rückzah-
lungsfrist und Raten nichts Bestimmte:
abgemacht worden war, sprach das Ge-
richt den Türken von der Anschuldi-
gung des Betruges frei. Erwiesen schier
den Richtern hingegen die Tatsache
dass der Türke aus der Wohnung dei
Sekretärin weitere 2000 Franken, eine
Kamera , einen Radio und einen Wild-
ledermantel gestohlen hatte. Weitei
machte sich der in Deutschland mehr-
mals vorbestrafte Türke der Zechprel-
lerei schuldig, als er in Stuckishau:
eine Hotelrechnung von 135 Franker
nicht bezahlt hatte.

Der Türke machte dem Gericht einer
äusserst schlechten Eindruck, da ei
alles bestritt , was man ihm nich:
schwarz auf weiss beweisen konnte. Die
ungünstigen Berichte, die Uneinsichtig-
keit und das skrupellose Vorgeher
wirkten sich dementsprechend auf da:
Strafmass aus.

Gartenarchitekt muss
16 Monate ins Gefängnis

(SDA) Das Polizeigericht von Echal
lens VD hat einen Gartenarchitektei
wegen Betrugs, Veruntreuung, Unter-
drückung von Urkunden und betrüge-
rischen Konkurses zu 16 Monaten Ge-
fängnis verurteilt.

Der Verurteilte geriet nach zweijähri-
ger Geschäftigkeit in Konkurs, wöbe
sich der Fehlbetrag auf 350 000 Franker
belief. Der Gartenarchitekt hatte Zah-
lungen für Arbeiten im voraus kassiert
die er in der Folge nie ausführte
Schliesslich wollte er die vorhandener
Papiere vernichten und ins Auslanc
flüchten. Der Staatsanwalt hatte dre
Jahre Gefängnis gefordert.


